
1. Kapitel: Einführung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit 

§ 1 Entstehungsgeschichte 

I. Einleitung 

Die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit als Teil der liechtenstei
nischen Verfassungsgeschichte erklärt sich nicht allein aus den Beson
derheiten der sie prägenden geschichtlichen Umstände und Gegebenhei
ten, wie sie im Fürstentum Liechtenstein anzutreffen sind. Sie steht auch 
in einer engen Wechselbeziehung zu den allgemeinen Entstehungs- und 
Entwicklungsbedingungen der Verfassungsgerichtsbarkeit, wie sie in der 
modernen europäischen Verfassungsgeschichte in Erscheinung treten. 

Eine an den einzelnen Verfassungsepochen orientierte Blickweise 
lässt offenkundig werden, dass man es, bezogen auf die liechtensteini
sche Verfassungsgerichtsbarkeit, mit sehr unterschiedlichen Entwick
lungsphasen zu tun hat, wenn man sich von ihren Anfängen an ein Bild 
zu machen versucht. Sie ist auch nicht kontinuierlich in einem stufen
förmig verlaufenen Prozess entstanden, wie man dies etwa anhand der 
Verfassungsschritte vermuten könnte. Erst mit der Überwindung des 
konstitutionellen Verfassungssystems,1 das in der Deutschen Bundes
akte seinen Ausgang genommen hatte und in der Verfassung von 1921 
sein Ende fand, schlug die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit als ein 
wesentliches Element der neuen Verfassungsordnung voll durch. 

Neben den verfassungsrechtlich und -politisch beherrschenden 
Grundsatzfragen werden vor dem geistes- und ideengeschichtlichen 
Hintergrund die sich aus der Sicht der liechtensteinischen Entwick

1 Zum Begriff "Konstitutionalismus" im 19. Jahrhundert siehe die bei Stefan Korioth, 
"Monarchisches Prinzip" und Gewaltenteilung - unvereinbar?, in: Der Staat, Bd. 37 
(1998), S. 27/Anm. 1 un d 2, zusammengefasste Verfassungsgeschichtsschreibung. 
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